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Rechtssatz

Was den Begri@ der "unbedingt notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen" iSd § 4 Abs 1 DMSG betri@t, wird hiedurch

im Ergebnis eine denkmalspeziDsche ErhaltungspEicht begründet: normiert wird nämlich die VerpEichtung des

Eigentümers (der sonstigen InstandhaltungspEichtigen) zur Instandsetzung des Denkmales, wenn und soweit der

Bestand der speziDschen Merkmale des Denkmales gefährdet ist. Dies unabhängig davon, ob und in welchem Ausmaß

eine baurechtliche InstandhaltungspEicht besteht (soweit eine solche nach der Art des Denkmales überhaupt in Frage

kommt - so schon Hofer-Zeni, Denkmalschutz und Unverletzlichkeit des Eigentums, ZfV 1985, 474 @, hier Seite 477).

Damit ergibt sich bereits aus dieser nach § 4 Abs 1 Satz 2 DMSG begründeten InstandsetzungspEicht die

Berücksichtigung des Interesses der DenkmalpEege, das in der möglichst unversehrten Erhaltung des bestehenden

Zustandes des Denkmales gegen Veränderung, Zerstörung oder Veräußerung besteht. Die Grenze dieser besonderen

ErhaltungspEicht ergibt sich aus der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, wobei es auf sich beruhen kann, ob sie aus den

Grundrechten (so Hofer-Zeni, aaO, S 447 f) oder - wie dies die Berufungsbehörde getan hat - unter Berufung auf die EB

im Ausschußbericht zu § 4 Abs 1 DMSG idF der Novelle 1978 aus der "Zerstörungsabsicht" abgeleitet wird. Danach

erfolgt nämlich die Unterlassung der notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen jedenfalls dann nicht in der

o@enbaren Zerstörungsabsicht, wenn ihre Durchführung den Eigentümern (den sonstigen InstandhaltungspEichtigen)

wirtschaftlich unzumutbar ist. Bei Beurteilung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit sind Förderungszusagen Dritter zu

berücksichtigen (vgl dazu den Ausschußbericht, 795 BlgNR XVI.GP auf Seite 2 zu § 4 Abs 1; ebenso: HELFGOTT, aaO, FN

6, S 59).
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